
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/2/26 89/12/0119
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1990

Index

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

PG 1965 §27 Abs1;

PG 1965 §27 Abs6;

PG 1965 §33 Abs1;

PG 1965 §33 Abs2;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ab wann der Anspruch auf Hil9osenzulage gebührt, sind nicht die Bestimmungen des §

33 Abs 1 und Abs 2 PG, die nur die Fälligkeit des bereits gebührenden Anspruchs regeln, sondern des § 27 Abs 6 PG

maßgebend.
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